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Liebe Kollegin, lieber Kollege,

aXI Gas aNWLYe (rwerEsOeEen IROgW GLe 5enWe� ,rgenGwann Iragen sLch GLe PeLsWen %esch¦ftLgWen� 
wie der Übergang in den Ruhestand möglichst gut und reibungslos gelingt und ob und wie der 
Lebensstandard auch im Alter gesichert werden kann. Es ist ratsam, sich diese Frage frühzeitig zu 
sWeOOen� Genn es gLOW� eLne 0enge ]X EeachWen XnG ]X SOanen� :Le wLrG sLch GLe Ѿnan]LeOOe SLWXaWLRn 
im Ruhestand darstellen? Wie sieht es hinsichtlich des Zeitpunkts des Rentenbeginns aus? Besteht 
die Möglichkeit für eine Altersteilzeit oder wie kann der Übergang sonst bestmöglich gelingen? 

Welche Möglichkeiten es gibt und wie hoch die Rente ausfällt, hängt stark von den rentenpolitischen Rahmenbedingungen 
aE� 'Le ,* 0eWaOO PLschW sLch Gaher seLW OangeP aNWLY Ln GLe 5enWenSROLWLN eLn� XP GLe SLWXaWLRn Ger .ROOegLnnen XnG .ROOegen 
auch für die Zeit nach einem langen und harten Arbeitsleben bestmöglich mitzugestalten. 

'aEeL N¸nnen wLr aXI eLnLge (rIROge EOLcNen� SR NRnnWen wLr nach Ger aEschOagsIreLen $OWersrenWe I¾r EesRnGers Oang-
jährig Versicherte ab 63 Jahren die Einführung einer Grundrente und Verbesserungen bei der Erwerbsminderungsren-
te erreichen. Aber: Die Korrektur gravierender rentenpolitischer Fehlentscheidungen steht noch aus. Hierzu gehört 
insbesondere die schrittweise Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 oder das durch politische Entscheidungen 
aXsgeO¸sWe SLnNen Ges 5enWennLYeaXs� 'Le ,* 0eWaOO engagLerW sLch Gaher weLWer I¾r eLne 5¾cNNehr ]X eLner YerO¦ssOLchen 
XnG aXsreLchenGen $OWerssLcherXng� :Lr IRrGern LnsEesRnGere eLne SWaELOLsLerXng XnG SersSeNWLYLsche $nheEXng Ges 
5enWennLYeaXs aXI eWwa �� �� =XGeP EraXchW es neXe $XssWLegsP¸gOLchNeLWen� sR Gass Gen %esch¦ftLgWen Ger �Eergang 
vom Erwerbsleben in den verdienten Ruhestand passgenau und sozial abgesichert gelingt. 

Die IG Metall ist aber nicht nur rentenpolitisch aktiv. Wir unterstützen unsere Mitglieder auch, wenn es darum geht 
unter den aktuellen rentenrechtlichen Bedingungen den Weg in die Rente bestmöglich zu gestalten. Mit dem Wegbe-
gleiter „Rente“ gibt die IG Metall ihren Mitgliedern eine Broschüre an die Hand, um den Weg vom Erwerbsleben in den 
Ruhestand mit Rat und Tat zu begleiten. Der Wegbegleiter richtet sich dabei gerade auch an Personen, die noch mitten 
LP (rwerEsOeEen sWehen� 'enn WaWs¦chOLch sROOWe eLne ersWe %esWanGsaXInahPe Ger LnGLYLGXeOOen SLWXaWLRn rechW]eLWLg 
erfolgen, spätestens mit Mitte 50.

Zu Beginn der dritten Lebensphase steht für die meisten der Antrag auf Rente. Je nach Rentenart heißt es, unterschied-
liche Fristen beachten und alle notwendigen Unterlagen zusammenstellen. Auch hierzu soll die vorliegende Broschüre 
eLne +LOIesWeOOXng OeLsWen� ,P $nhang geEen wLr aXch SraNWLsche 7LSSs I¾r GLe SWeOOXng Ges 5enWenanWrags� �EerGLes Nann 
es sinnvoll sein, mit Blick auf den Übergang in die Rente ein persönliches Beratungsgespräch bei der IG Metall zu verein-
Earen� 9LeOe .ROOegLnnen XnG .ROOegen Ger ,* 0eWaOO arEeLWen Ln Gen SeOEsWYerwaOWXngsRrganen Ger 'eXWschen 5enWen-
YersLcherXng PLW XnG sLnG aOs 9ersLcherWen¦OWesWe RGer 9ersLcherWenEeraWer��Lnnen Ln Lhren *esch¦ftssWeOOen aNWLY� SLe 
können Unterstützung bieten.

,ch ELn GaYRn ¾Eer]eXgW� Gass wLr GaPLW YLeOen heXWLgen aOs aXch ]XN¾nftLgen 5enWnerLnnen XnG 5enWnern eLnen 
hilfreichen Ratgeber zur Verfügung stellen.

Hans-Jürgen Urban
*esch¦ftsI¾hrenGes 9RrsWanGsPLWgOLeG Ger ,*b0eWaOO

Vorwort
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Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67

Versicherte 
des 

Geburtsjahres

Anhebung

auf ... Jahre und ...    Monate

1958 66 0

1959 66 2

1960 66 4

1961 66 6

1962 66 8

1963 66 10

ab 1964 67 0

1.1.2 Altersrente für besonders langjährig 
Versicherte

•  Frühestmögliches Eintrittsalter: 63 Jahre und 
6 Monate für den Jahrgang 1955, für jüngere Jahr-
gänge bis auf 65 Jahre ansteigend 

•  Wartezeit: 45 Jahre
•  Weitere besondere Voraussetzungen: keine
•  Rentenabschläge: keine
•  Vorzeitiger Bezug: nicht möglich
•  Hinzuverdienst: möglich (die bisher bis zum Eintritt 

in die Regelaltersrente geltende Hinzuverdienstgrenze 
wurde aufgehoben, s. 2.4.2)

•  Bezug als Teilrente: möglich

1.1 Wann kann ich in Rente gehen?

Das reguläre Rentenalter steigt stufenweise 
bis auf 67 Jahre. Vorgezogene Altersrenten 

gibt es jedoch noch immer. Viele Versicherte 
N¸nnen EereLWs aE �� Ln 5enWe gehen� Schwer-
behinderte noch etwas früher. Doch Jahr für Jahr 
steigen die Altersgrenzen bei den verschiede-
nen Rentenarten und die Abschläge, wenn die 
Renten vorzeitig bezogen werden.

1.1.1 Regelaltersrente
•  Frühest mögliches Eintrittsalter: 65 Jahre und 

7 Monate für den Jahrgang 1953, für jüngere Jahr-
gänge bis auf 67 Jahre ansteigend

•  Wartezeit: 5 Jahre 
•  Weitere besondere Voraussetzungen: keine
•  Rentenabschläge: keine 
•  Vorzeitiger Bezug: nicht möglich 
•  Hinzuverdienst: unbegrenzt möglich
•  Bezug als Teilrente möglich

Die reguläre Altersrente können fast alle erhalten, die 
irgendwann einmal in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung versichert waren. Dafür reichen fünf Versiche-
rungsjahre mit Beitragszeiten. Dabei zählen nicht nur 
=eLWen PLW EeLWragsSIOLchWLger %esch¦ftLgXng� sRnGern 
beispielsweise auch Kindererziehungszeiten und Zei-
ten mit freiwilliger Beitragszahlung. Ab dem Jahrgang 
1964 gibt es diese Rente erst ab 67. Das bedeutet 
beispielsweise: Wenn Du am 2. Januar 1964 geboren 
wurdest, kannst Du die reguläre Altersrente ab Februar 
2031 erhalten. Für Jahrgänge vor 1964 geht es noch ein 
wenig vor dem 67. Geburtstag (s. Tabelle rechts). 
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Beispiel:
Eine Mutter mit einem gerade geborenen Baby 
und einem 8-jährigen Kind kann auf 18 Jahre 
Berücksichtigungszeiten kommen (von der Geburt 
des ältesten Kindes bis zum 10. Geburtstag des 
jüngsten Kindes). Wenn sie später noch 27 Jahre 
PLW sR]LaOYersLcherWer %esch¦ftLgXng nachweLsen 
kann, die sich nicht mit den Kinderberücksich-
tigungszeiten überschneiden, erwirbt sie einen 
Anspruch auf diese abschlagsfreie Rente. 

Wenn Du auf eine 45-jährige Wartezeit kommst, kannst 
Du die „Altersrente für besonders langjährig Versicher-
te“ in Anspruch nehmen. Das heißt, Du kannst vor der 
Regelaltersgrenze in Rente gehen – und zwar ohne Ab-
schläge. Wenn Du 1964 oder später geboren wurdest, 
ist dies ab 65 Jahren möglich. Für Ältere noch ein wenig 
früher (s. Tabelle unten).

Anhebung der Altersgrenze auf 65

Versicherte 
des Geburtsjahres

Anhebung

auf ... Jahre und ...    Monate

1958 64 0

1959 64 2

1960 64 4

1961 64 6

1962 64 8

1963 64 10

ab 1964 65 0

Diese Rentenart kommt für Dich in Frage, wenn Du 
��b-ahre PLW 3IOLchWEeLWr¦gen RGer anGeren� geseW]OLch 
GeѾnLerWen 5enWen]eLWen �YRr aOOeP I¾r .LnGerer]Le-
hung) auf Deinem Rentenkonto hast. Wenn Du früh 
– etwa mit 16 – die Lehre begonnen und lebenslang 
durchgearbeitet hast, erfüllst Du wahrscheinlich diese 
Voraussetzung. Wer hingegen erst spät ins Arbeitsle-
ben eintritt, wie Akademiker, oder längere Zeit Arbeits-
losengeld II bzw. Bürgergeld bezogen hat, kann dieses 
Ruhegeld in der Regel nicht erhalten.
Viele Mütter haben Anspruch auf die Altersrente für 
besonders langjährig Versicherte, obwohl sie in ihrem 
Job längere Zeit pausiert haben. Der Grund: Die so 
genannten Kinderberücksichtigungszeiten zählen mit, 
wenn geSr¾ft wLrG� RE GLe I¾r GLese 5enWe n¸WLgen �� 
Versicherungsjahre zusammenkommen. Als Berücksich-
tigungszeit zählt die Zeit der Erziehung eines Kindes bis 
zu dessen 10. Geburtstag.

Hinweis: 

Minijob oder Angehörigenpflege kann 

Arbeitslosen nützen

Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld bzw. 

Bürgergeld zählen grundsätzlich mit, wenn ge-

prüft wird, ob die für die Altersrente für besonders 

langjährig Versicherte erforderlichen 45 Versiche-

rungsjahre erreicht werden. Dies gilt allerdings 

in der Regel nicht für die letzten beiden Jahre der 

Arbeitslosigkeit vor dem Rentenantrag. Wird neben 

dem Bezug von Arbeitslosengeld allerdings ein 

rentenversicherungspflichtiger Minijob aufgenom-

men, bei dem die Beitragspflicht nicht abgewählt 

wurde (s. 3.3) oder Zeiten der Angehörigenpfle-

ge erworben, gelten diese Zeiten als vollwertige 

Versicherungszeiten und können entsprechend zum 

Anspruch auf die abschlagsfreie Rente verhelfen.

1.1.3 Altersrente für langjährig Versicherte
•  Frühest mögliches Eintrittsalter: 63 Jahre
•  Wartezeit: 35 Jahre 
•  Weitere besondere Voraussetzungen: keine
•  Rentenabschläge: bis zu 14,4 %
•  Hinzuverdienst: möglich (die bisher bis zum Eintritt 

in die Regelaltersrente geltende Hinzuverdienstgrenze 
wurde aufgehoben, s. 2.4.2)

•  Bezug als Teilrente: möglich
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1.1.4 Altersrente für schwerbehinderte 
Menschen

•  Frühestmögliches Eintrittsalter (mit Abschlägen): 
61 Jahre und für den Jahrgang 1958, für jüngere Jahr-
gänge auf 62 Jahre ansteigend

•  Reguläres Eintrittsalter (ohne Abschläge): 64 Jahre 
für den Jahrgang 1958, für jüngere Jahrgänge auf 
��b-ahre ansWeLgenG

•  Wartezeit: 35 Jahre
•  Weitere besondere Voraussetzungen: 

SchwerEehLnGerXng EeL %egLnn Ger 5enWe
•  5enWenaEschO¦ge� GaXerhaft ELs ]X ���� �
•  Hinzuverdienst: möglich (die bisher bis zum Eintritt 

in die Regelaltersrente geltende Hinzuverdienstgrenze 
wurde aufgehoben, s. 2.4.2)

•  Bezug als Teilrente: möglich

Wenn Du schwerbehindert bist, kannst Du früher in 
Rente gehen und die Abschläge sind geringer: Wenn Du 
���� RGer sS¦Wer geERren ELsW� NannsW 'X GLe Schwer-
behindertenrente ohne Abschlag mit 65 bekommen. Mit 
Abschlägen ist es bis zu drei Jahre früher möglich, also 
ab 62 – dann allerdings mit einer Rentenkürzung von bis 
zu 10,8 %.

Bei 35 Versicherungsjahren kann die „Altersrente für 
langjährig Versicherte“ in Anspruch genommen wer-
den. Zu den Rentenzeiten zählen hier neben den Bei-
tragszeiten (auch mit freiwilligen Beiträgen) und den 
Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung auch 
alle anderen rentenrechtlichen Zeiten. Damit können 
hier auch Zeiten der Arbeitslosigkeit ohne Leistungsbe-
zug, sowie Zeiten mit Hartz-IV-Bezug bzw. Bürgergeld-
bezug anerkannt werden.
Allerdings erhältst Du Rentenabschläge für jeden Mo-
nat , in dem Du diese Rente vor Erreichen der für Deinen 
Jahrgang geltenden regulären Altersgrenze beziehst. 
'Le 5enWe reGX]LerW sLch Gann GaXerhaft �aXch nach Ger 
Regelaltersgrenze) um 0,3 % pro Monat der vorgezoge-
nen Inanspruchnahme der Rente. Wenn Du 1964 oder 
später geboren wurdest und mit 63 in Rente gehst, 
musst Du monatliche Abschläge von 14,4 % hinneh-
men. Für Ältere fallen die Abschläge etwas geringer aus 
(s. Tabelle unten). 
Du kannst die Rente aber auch erst mit 64 oder 65 be-
antragen oder zu jedem beliebigen Zeitpunkt zwischen 
63 und Deiner regulären Regelaltersgrenze. Je später 
die Rente in Anspruch genommen wird, desto geringer 
fällt das Rentenminus aus.

Anhebung der Altersgrenze auf 67 und Abschläge bei vorzeitigem Bezug

Versicherte des 
Geburtsjahres

Anhebung GaXerhafte $EschO¦ge EeL eLner ,nansSrXchnahPe

auf ... Jahre und ... Monate mit 63 Jahren 
�Lnb��

mit 64 Jahren 
�Lnb��

mit 65 Jahren 
�Lnb��

1958 66 0 10,8 7,2 3,6

1959 66 2 11,4 7,8 4,2

1960 66 4 12,0 8,4 4,8

1961 66 6 12,6 9,0 5,4

1962 66 8 13,2 9,6 6,0

1963 66 10 13,8 10,2 6,6

ab 1964 67 0 14,4 10,8 7,2
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Für 1963 oder früher Geborene gibt es diese Rente – 
mit oder ohne Abschläge – früher (s. Tabelle unten).
Wenn Du diese Rente erhalten willst, musst Du eine 
Wartezeit von 35 Jahren vorweisen. Dabei werden die 
gleichen Zeiten wie bei der Altersrente für langjährig 
Versicherte anerkannt.

Unser Tipp: 
Schwerbehinderung anerkennen lassen
'Lese 5enWe gLEW es nXr I¾r anerNannWe Schwer�

behinderte. Als schwerbehindert gelten Personen 

mit einem Grad der Behinderung von mindestens 

50. Wer einen Grad der Behinderung von 30 hat 

XnG SchwerEehLnGerWen gOeLchgesWeOOW LsW� Nann 

diese Rente nicht erhalten. Der Nachweis der 

SchwerEehLnGerXng erIROgW GXrch eLnen Schwer-

behindertenausweis. Wichtig: Dieser muss bei 

Rentenbeginn noch nicht vorliegen. Es reicht, 

Gass GLe SchwerEehLnGerXng aE GLeseP =eLWSXnNW 

anerkannt ist. Deshalb solltest Du im Zweifelsfall 

unbedingt vor Rentenbeginn die Anerkennung als 

SchwerEehLnGerWer EeanWragen� 'Le SchwerEehLn-

GerWenYerWreWXng LP %eWrLeE hLOft GaEeL�  

1.2 Wie lese ich die 
Renteninformation?

Wenn Du gesetzlich rentenversichert bist und mindes-
tens fünf Jahre mit Beitragszeiten erreicht hast, be-
kommst Du in der Regel ab dem Alter von 27 Jahren jähr-
lich eine Renteninformation zugeschickt. Das ist Deine 
wichtigste Planungsgrundlage für den Ruhestand.

Regelaltersrente: 
$XI SeLWe � Ges GRSSeOseLWLgen SchreLEens ѾnGesW 'X 
fettgedruckt zunächst das Datum, an dem Du die regu-
läre Altersrente ohne Abschläge erhalten kannst. Über 
einen möglichen vorgezogenen Rentenbeginn erfährst 
Du allerdings in dieser Renteninformation nichts. 

Unser Tipp: 
Rentenbeginnrechner gibt Info über vorzeitigen 
Rentenbezug
:enn 'X LP ,nWerneW Gen SXchEegrLѸ ɦ5enWenEegLnn-
rechnerɤ eLngLEsW� wLrG eLn sROcher aXI Gen SeLWen Ger 
Deutschen Rentenversicherung vorgeschlagen. Hier 
gibst Du u.a. Dein Geburtsdatum und Geschlecht ein. 
Dann erfährst Du, ab wann Du welche Rente erhalten 
kannst, sofern Du die Anspruchsvoraussetzung 
erfüllst und mit welcher Rentenkürzung Du dabei 
rechnen musst.

Anhebung der Altersgrenze für die abschlagsfreie Rente auf 65 und für die Rente mit Abschlägen auf 62

Versicherte des 
Geburtsjahres

Anhebung abschlagsfreie Rente vorzeitige Inanspruchnahme 
PLW ����b� 5enWenaEschOag

auf ... Jahre und ...    Monate ab … Jahre und ... Monate

1958 64 0 61 0

1959 64 2 61 2

1960 64 4 61 4

1961 64 6 61 6

1962 64 8 61 8

1963 64 10 61 10

ab 1964 65 0 62 0
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WEGBEGLEITER

GUTE ÜBERGÄNGE 
IN DIE RENTE
Mit der IG Metall vorausschauend und informiert planen

DIE IG METALL WEGBEGLEITER
'Le ,* 0eWaOO engagLerW sLch I¾r sLchere $rEeLWsSO¦W]e� IaLre /¸hne sRwLe eLne gXWe sR]LaOe $EsLcherXng� 
SLe XnWersW¾W]W Lhre 0LWgOLeGer EeL 3rREOePen Ln Ger $rEeLWsweOW� aEer aXch EeL weLWergehenGen )ragen Ges 
Lebens. In der Wegbegleiter-Reihe werden Lebens- und Alltagsfragen wie Vorsorge, Rente, Gesundheit und 
3IOege aXIgegrLIIen� 'Le 7hePen werGen ¾EersLchWOLch aXIgearEeLWeW XnG geEen 2rLenWLerXngshLOIe�

Für die Bestellung eines oder mehrerer IG Metall Wegbegleiter wende Dich bitte an Deine Geschäftsstelle.

Wegbegleiter Pflege
Die zentralen Fragen rund um das 
Thema Pflege von Angehörigen 
werden im Wegbegleiter Pflege 
beantwortet. Er wird durch acht 
vertiefende Bausteine ergänzt: 
7eLO]eLW I¾r 3IOegenGe� $nWrag-
stellung und Begutachtung, 
3IOegeEeG¾rIWLgNeLW� 3IOegegeOG� 
Kurzzeit- und Tagespflege, Entlas-
tungsbetrag, soziale Absicherung 
I¾r 3IOegenGe� sWaWLRn¦re 3IOege�

WEGBEGLEITER 

PFLEGE
Wissenswertes rund um die Pflege von Angehörigen

Wegbegleiter Gesundheit
Zentrale Fragen rund um Wieder-
eingliederung, Rehabilitation, 
Behinderung sowie Erwerbsmin-
derung werden im Wegbegleiter 
Gesundheit erklärt und anhand 
von Beispielen verdeutlicht.Produkt-Nr. 40369-92404

Eingliederungsmanagement

Grad der 
Behinderung feststellen

Erwerbsminderungsrente

Berufskrankheit

WEGBEGLEITER

GESUNDHEIT
Wissenswertes rund um Wiedereingliederung, 
Erwerbsminderung und Berufskrankheit
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